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Beschluss (gegen die Stimmen von Die Grünen - rosa liste, ÖDP, DIE LINKE.

FDP, BAYERNPARTEI und BIA):

Die Vollversammlung bestätigt folgende Fachausschussbeschlüsse aus der 

gemeinsamen Sitzung des Kinder- und Jugendhilfeausschusses und des 

Sozialausschusses vom 03.12.2019:

 A Kinder- und Jugendhilfeausschuss

 

1. Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss nimmt die in der Sitzungsvorlage 

sowie in den Haushaltsunterlagen der Stadtkämmerei dargestellten 

Haushaltsanmeldungen bei den Produktbudgets der Produkte des 

Stadtjugendamtes sowie dem Produkt 40 331100 (Förderung von Trägern der 

Wohlfahrtspflege) innerhalb der Rahmenvorgaben des Haushaltsplanentwurfs 

zur Kenntnis und empfiehlt, diese zu genehmigen. 

2. Das Sozialreferat wird beauftragt, vorbehaltlich der Beschlussfassung des 

Stadtrats zum Haushalt 2020, den produktorientierten Haushalt auf der Basis 

der vorgelegten Teilhaushalte, Referatsbudgets und Produktblätter zu 

vollziehen. 

 

3. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. 

 

B Sozialausschuss

 

1. Der Löschung des unter Ziffer 1 genannten Produktes wird zugestimmt.   
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2. Der Sozialausschuss nimmt die in der Sitzungsvorlage sowie in den 

Haushaltsunterlagen der Stadtkämmerei dargestellten Haushaltsanmeldungen 

bei den Produktbudgets aller Produkte des Sozialreferates, ausgenommen 

derer des Stadtjugendamtes, innerhalb der Rahmenvorgaben des 

Haushaltsplanentwurfs zur Kenntnis und empfiehlt, diese zu genehmigen.   

3. Das Sozialreferat wird beauftragt, vorbehaltlich der Beschlussfassung des 

Stadtrats zum Haushalt 2020, den produktorientierten Haushalt auf der Basis 

der vorgelegten Teilhaushalte, Referatsbudgets und Produktblätter zu 

vollziehen.  

 

4. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. 

 


